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Liebe Brüder und Schwestern!

In der Verkündigungsbulle des außerordentlichen Ju-
biläums der Barmherzigkeit habe ich daran erinnert, 
dass „es […] Augenblicke [gibt], in denen wir aufge-
rufen sind, in ganz besonderer Weise den Blick auf 
die Barmherzigkeit zu richten und dabei selbst zum 
wirkungsvollen Zeichen des Handelns des Vaters zu 
werden“ (Misericordiae vultus, 3). Tatsächlich möchte 
die Liebe Gottes alle und jeden erreichen und jene, die 
die Umarmung des Vaters annehmen, in ebensolche 
Arme verwandeln, die sich öffnen und schließen, auf 
dass sich jeder wie ein Kind geliebt wisse und sich in 
der einen Menschheitsfamilie „zu Hause“ fühle. Auf 
diese Weise erreicht die väterliche Sorge Gottes alle, 
wie beim Hirten und der Herde, doch erweist sie sich 
besonders einfühlsam gegenüber den Bedürfnissen 
der verwundeten, ermatteten oder kranken Schafe. So 
hat Jesus Christus zu uns über den Vater gesprochen, 
um uns zu verstehen zu geben, dass Er sich über den 
von körperlichem oder moralischem Elend verwun-
deten Menschen beugt und dass sich die Wirkung der 
göttlichen Barmherzigkeit umso mehr offenbart, je 
schlimmer dessen Zustand wird.

In unserer Zeit steigen die Migrationsströme in allen 
Regionen der Erde stetig an: Vertriebene und Menschen 

auf der Flucht aus ihren Heimatländern fragen Einzel-
ne und Gesellschaften an, werden dabei zur Herausfor-
derung für die traditionelle Lebensweise und bringen 
zuweilen den kulturellen und sozialen Horizont, den 
sie vorfinden, durcheinander. Immer häufiger erleiden 
die Opfer der Gewalt und der Armut beim Verlassen 
ihrer Herkunftsregionen das menschenverachtende 
Treiben der Schleuser auf ihrer Reise dem Traum ei-
ner besseren Zukunft entgegen. Sofern sie dann den 
Missbrauch und die Widerwärtigkeiten überleben, 
sehen sie sich mit Umgebungen konfrontiert, die von 
Verdächtigungen und Ängsten geprägt sind. Schließ-
lich stoßen sie nicht selten auf einen Mangel an klaren 
und praktikablen Regelungen, welche die Aufnahme 
steuern und – unter Beachtung der Rechte und Pflich-
ten aller Beteiligten – kurz- wie langfristige Integrati-
onsmöglichkeiten vorsehen sollen. Mehr denn je rüttelt 
das Evangelium der Barmherzigkeit heute die Gewis-
sen der Menschen wach, es verhindert, dass man sich 
an das Leid des anderen gewöhnt, und zeigt Antwort-
möglichkeiten auf, die in den theologalen Tugenden 
des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe wurzeln 
und sich in den Werken der geistigen und leiblichen 
Barmherzigkeit ausdrücken.

Auf der Grundlage dieser Feststellung war es mein 
Wunsch, dass der Welttag des Migranten und Flücht-
lings 2016 dem Thema „Migranten und Flüchtlinge 
sind eine Herausforderung. Antwort gibt das Evange-
lium der Barmherzigkeit“ gewidmet wird. Die Migra-
tionsströme sind inzwischen ein strukturelles Phäno-
men und die erste Frage, die sich aufdrängt, betrifft die 
Überwindung der Notphase, um Programmen Raum 
zu geben, die die Ursachen der Migrationen, die da-
durch bedingten Veränderungen sowie die Folgen in 
den Blick nehmen, die den Gesellschaften und Völkern 
ein neues Gesicht geben. Täglich jedoch fragen die 
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tragischen Schicksale von Millionen von Männern und 
Frauen die internationale Gemeinschaft an, angesichts 
des Auftretens inakzeptabler humanitärer Krisen in 
zahlreichen Regionen der Welt. Die Gleichgültigkeit 
und das Schweigen führen zur Mittäterschaft, wenn 
wir als Zuschauer Zeugen des Todes durch Erstickung, 
Entbehrung, Gewalt und Schiffbrüchen werden. Ob in 
großem oder geringem Ausmaß, stets handelt es sich 
um Tragödien, wenn dabei auch nur ein einziges Men-
schenleben verloren geht.

Die Migranten sind unsere Brüder und Schwestern, die 
ein besseres Leben suchen fern von Armut, Hunger, 
Ausbeutung und ungerechter Verteilung der Ressour-
cen der Erde, die allen in gleichem Maße zukommen 
müssten. Ist es etwa nicht der Wunsch jedes Menschen, 
die eigene Lebenssituation zu verbessern und einen 
redlichen und legitimen Wohlstand zu erlangen, um 
ihn mit seinen Lieben zu teilen?

In diesem Augenblick der Menschheitsgeschichte, der 
stark von den Migrationen geprägt ist, ist die Frage der 
Identität keineswegs zweitrangig. Wer auswandert, 
ist nämlich dazu gezwungen, einige Eigenheiten zu 
verändern, die seine Person ausmachen, und zugleich, 
selbst ohne es zu wollen, zwingt er auch denjenigen, 
der ihn aufnimmt, zur Veränderung. Wie kann man 
diesen Wandel leben, dass er nicht zum Hindernis der 
echten Entwicklung wird, sondern Gelegenheit für 
ein wahrhaft menschliches, soziales und spirituelles 
Wachstum wird und dabei jene Werte respektiert und 
gefördert werden, die den Menschen immer mehr zum 
Menschen werden lassen in der rechten Beziehung zu 
Gott, zu den anderen und zur Schöpfung?

In der Tat wird die Anwesenheit der Migranten und 
der Flüchtlinge zur ernsthaften Herausforderung für 
die verschiedenen Aufnahmegesellschaften. Diese 
müssen sich neuen Tatsachen stellen, die sich als un-
berechenbar erweisen können, wenn man sie nicht ent-
sprechend vermittelt, handhabt und steuert. Wie kann 
erreicht werden, dass die Integration zur gegenseiti-
gen Bereicherung wird, den Gemeinschaften positive 
Wege eröffnet und der Gefahr der Diskriminierung, 
des Rassismus, des extremen Nationalismus und der 
Fremdenfeindlichkeit vorbeugt?

Die biblische Offenbarung ermutigt zur Aufnahme des 
Fremden und begründet dies mit der Gewissheit, dass 
sich auf diese Weise die Türen zu Gott öffnen und auf 
dem Antlitz des anderen die Züge Jesu Christi erkenn-
bar werden. Zahlreiche Institutionen, Vereine, Bewe-
gungen, engagierte Gruppen, diözesane, nationale und 
internationale Einrichtungen erfahren das Staunen 
und die Freude des Festes der Begegnung, des Austau-
sches und der Solidarität. Sie haben die Stimme Jesu 
Christi erkannt: „Ich stehe vor der Tür und klopfe an“ 
(Off 3,20). Und doch hören die Debatten bezüglich der 
Bedingungen und Grenzen der Aufnahme nicht nur 
auf der Ebene der Politik der Staaten, sondern auch in 

manchen Pfarrgemeinden, die die gewohnte Ruhe ge-
fährdet sehen, nicht auf zuzunehmen.

Wie kann die Kirche angesichts solcher Fragen anders 
handeln, als sich vom Beispiel und von den Worten 
Jesu Christi inspirieren zu lassen? Die Antwort des 
Evangeliums ist die Barmherzigkeit.
 
Diese ist zuallererst das im Sohn offenbarte Geschenk 
Gottes des Vaters: In der Tat ruft die von Gott empfan-
gene Barmherzigkeit Gefühle einer freudigen Dank-
barkeit hervor aufgrund der Hoffnung, die uns das 
Geheimnis der Erlösung im Blute Christi eröffnet hat. 
Sodann nährt und stärkt sie die Solidarität gegenüber 
dem Nächsten als Erfordernis einer Antwort auf die 
unentgeltliche Liebe Gottes, die „ausgegossen [ist] in 
unsere Herzen durch den Heiligen Geist“ (Röm 5,5). 
Tatsächlich ist ein jeder von uns verantwortlich für 
seinen Nachbarn: Wir sind Hüter unserer Brüder und 
Schwestern, wo immer sie leben. Die Pflege guter per-
sönlicher Kontakte und die Fähigkeit, Vorurteile und 
Ängste zu überwinden, sind wesentliche Zutaten, um 
eine Kultur der Begegnung zu betreiben, in der man 
nicht nur bereit ist zu geben, sondern auch von den an-
deren zu empfangen. Die Gastfreundschaft lebt ja vom 
Geben und vom Empfangen. 

In dieser Perspektive ist es wichtig, die Migranten 
nicht nur von ihrem legalen oder illegalen Status her 
zu betrachten, sondern vor allem als Personen, die, 
wenn sie in ihrer Würde geschützt werden, zum Wohl-
stand und zum Fortschritt aller beitragen können, be-
sonders wenn sie auf verantwortliche Weise Pflichten 
übernehmen gegenüber jenen, die sie aufnehmen, und 
das materielle und geistige Erbe des Aufnahmelandes 
anerkennend respektieren, indem sie seine Gesetze 
befolgen und seine Lasten mittragen helfen. Die Mig-
rationen lassen sich allerdings nicht auf die politische 
und gesetzgeberische Dimension reduzieren, noch 
auf die ökonomischen Wirkungen und das reine Ne-
beneinander unterschiedlicher Kulturen auf demsel-
ben Territorium. Diese Gesichtspunkte verhalten sich 
komplementär zum Schutz und zur Förderung der 
menschlichen Person, zur Kultur der Begegnung der 
Völker und der Einheit, wo das Evangelium der Barm-
herzigkeit zu Wegen inspiriert und ermutigt, die die 
gesamte Menschheit erneuern und verwandeln.

Die Kirche steht an der Seite all jener, die sich dar-
um bemühen, das Recht eines jeden auf ein Leben in 
Würde zu schützen, vor allem, wenn dieser von sei-
nem Recht Gebrauch macht, nicht auszuwandern, um 
zur Entwicklung des Ursprungslandes beizutragen. 
Auf seiner ersten Ebene sollte dieser Prozess die Not-
wendigkeit einschließen, die Länder zu unterstützen, 
aus denen die Migranten und Flüchtlinge kommen. 
Dadurch wird bestätigt, dass die Solidarität, die Zu-
sammenarbeit, die internationale gegenseitige Ab-
hängigkeit und die gerechte Verteilung der Güter der 
Erde grundlegende Elemente sind, um sich vor allem 
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in den Herkunftsregionen der Migrationsströme auf 
tiefe und wirkungsvolle Weise zu engagieren, damit 
jene Ungleichgewichte ein Ende nehmen, welche die 
Personen dazu veranlassen, einzeln oder gemeinsam 
ihre natürliche und kulturelle Umgebung zu verlassen. 
Auf jeden Fall ist es notwendig, nach Möglichkeit von 
Anfang an den Weggang der Flüchtenden und die von 
Armut, Gewalt und Verfolgungen bedingten Massen-
auswanderungen abzuwenden.

Diesbezüglich ist es dringend erforderlich, dass die 
öffentliche Meinung korrekt informiert wird, nicht zu-
letzt um unbegründeten Ängsten und Spekulationen 
auf Kosten der Migranten vorzugreifen.

Niemand kann so tun, als fühle er sich nicht heraus-
gefordert angesichts der neuen Formen der Sklaverei, 
die von kriminellen Organisationen betrieben werden, 
welche Männer, Frauen und Kinder als Zwangsar-
beiter im Bauwesen, in der Landwirtschaft, in der Fi-
scherei oder in anderen Bereichen des Marktes kaufen 
und verkaufen. Wie viele Minderjährige werden auch 
heute noch in Streitkräften zwangsrekrutiert, die sie 
zu Kindersoldaten machen! Wie viele Menschen sind 
Opfer des Organhandels, der Zwangsbettelei und der 
sexuellen Ausbeutung! Vor diesen schlimmen Verbre-
chen fliehen die Flüchtlinge unserer Zeit, die die Kir-
che und die menschliche Gemeinschaft anfragen, da-
mit auch sie in der ausgestreckten Hand dessen, der sie 
aufnimmt, das Antlitz des Herrn entdecken können, 
„Vater des Erbarmens und […] Gott allen Trostes“ (2 
Kor 1,3).

Liebe Migranten und Flüchtlinge, liebe Brüder und 
Schwestern! An der Wurzel des Evangeliums der 
Barmherzigkeit überschneiden sich die Begegnung 
und Aufnahme des anderen mit der Begegnung und 
Aufnahme Gottes: Den anderen aufnehmen bedeutet 
Gott selbst aufnehmen! Lasst euch nicht die Hoffnung 
und die Lebensfreude rauben, die aus der Erfahrung 
der göttlichen Barmherzigkeit hervorquellen, die sich 
in den Menschen offenbart, denen ihr auf euren We-
gen begegnet. Ich empfehle euch der Jungfrau Maria, 
Mutter der Migranten und Flüchtlinge, und dem hei-
ligen Josef, die die Bitternis der Auswanderung nach 
Ägypten erlebt haben. Ihrer Fürsprache empfehle ich 
auch jene, die der pastoralen und sozialen Sorge im 
Bereich der Migrationen Energie, Zeit und Ressourcen 
zur Verfügung stellen. Allen erteile ich von Herzen 
den Apostolischen Segen.

Aus dem Vatikan, am 12. September 2015, dem Ge-
denktag Mariä Namen 

Franziskus

132. Botschaft von Papst Franziskus zum XXIV. 
Welttag der Kranken 2016

Sich wie Maria dem barmherzigen Jesus anvertrauen: 
»Was er euch sagt, das tut!« (Joh 2,5)

Liebe Brüder und Schwestern,

der XXIV. Welttag der Kranken gibt mir Gelegenheit, 
euch, liebe Kranke, und den Menschen, die euch pfle-
gen, besonders nahe zu sein.

Da die Feier dieses Ereignisses in diesem Jahr im 
Heiligen Land stattfinden wird, schlage ich vor, das 
Evangelium von der Hochzeit in Kana zu betrachten 
(Joh 2,1-11), wo Jesus auf die Initiative seiner Mutter 
hin sein erstes Wunder wirkte. Darüber hinaus passt 
das gewählte Thema – Sich wie Maria dem barmher-
zigen Jesus anvertrauen: »Was er euch sagt, das tut!« 
(Joh 2,5) – sehr gut zum Außerordentlichen Jubilä-
um der Barmherzigkeit. Die zentrale Eucharistiefeier 
des Welttags der Kranken wird am 11. Februar 2016, 
dem liturgischen Gedenktag Unserer Lieben Frau in 
Lourdes, eben in Nazareth begangen, wo »das Wort 
Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat« (Joh 
1,14). In Nazareth nahm Jesus seine Heilssendung auf, 
indem er die Worte des Propheten Jesaja auf sich selbst 
bezog, wie uns der Evangelist Lukas berichtet: »Der 
Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich 
gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine 
gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die 
Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; 
damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein 
Gnadenjahr des Herrn ausrufe« (4,18-19).

Eine Krankheit, besonders wenn sie schwer ist, bedeu-
tet stets eine Krise für die menschliche Existenz und 
wirft tiefschürfende Fragen auf. Im ersten Augenblick 
kann es Auflehnung sein: Warum gerade ich? Man 
könnte der Verzweiflung nachgeben und denken, dass 
alles verloren ist, dass jetzt nichts mehr einen Sinn 
hat…

In solchen Situationen wird der Glaube an Gott einer-
seits auf die Probe gestellt, aber andererseits offenbart 
er zugleich sein ganzes positives Potential. Nicht weil 
der Glaube die Krankheit, den Schmerz oder die da-
raus entstehenden Fragen zum Verschwinden bringt, 
sondern weil er einen Schlüssel anbietet, mit dem wir 
den tieferen Sinn dessen entdecken können, was wir 
erleben: ein Schlüssel, der uns zu sehen hilft, dass die 
Krankheit Weg zu einer größeren Nähe zu Jesus sein 
kann, der mit dem Kreuz beladen an unserer Seite 
geht. Und diesen Schlüssel gibt uns die Mutter, Maria, 
die diesen Weg gut kennt.

Bei der Hochzeit in Kana ist Maria die fürsorgliche 
Frau, die ein für das Brautpaar sehr wichtiges Prob-
lem bemerkt: Der Wein, Symbol der Festfreude, ist 
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ausgegangen. Maria erkennt das Problem, macht es sich 
in gewisser Weise zu eigen und handelt unverzüglich 
und diskret. Sie sieht nicht tatenlos zu und noch viel 
weniger hält sie sich damit auf, ein Urteil abzugeben, 
sondern sie wendet sich an Jesus und legt ihm das Pro-
blem so dar, wie es ist: »Sie haben keinen Wein mehr« 
(Joh 2,3). Und als Jesus sie daran erinnert, dass seine 
Stunde, sich zu offenbaren, noch nicht gekommen ist 
(vgl. V. 4), sagt sie zu den Dienern: »Was er euch sagt, 
das tut!« (V. 5). Dann wirkt Jesus das Wunder, bei dem 
er eine große Menge Wasser in Wein verwandelt, und 
zwar einen Wein, der sich sofort als der beste Wein des 
Festes erweist. Was lehrt uns das Geheimnis der Hoch-
zeit in Kana im Hinblick auf den Welttag der Kranken?

Das Hochzeitsmahl in Kana ist ein Bild für die Kirche: 
Im Mittelpunkt steht der barmherzige Jesus, der das 
Zeichen vollbringt. Um ihn sind seine Jünger versam-
melt, die Erstlingsfrüchte der neuen Gemeinschaft, 
und nahe bei Jesus und seinen Jüngern ist Maria, die 
fürsorgliche und betende Mutter. Maria nimmt an der 
Freude der einfachen Menschen teil und trägt dazu bei, 
sie zu vermehren; sie hält bei ihrem Sohn Fürsprache 
für das Wohl des Brautpaares und aller geladenen 
Gäste. Und Jesus hat die Bitte seiner Mutter nicht zu-
rückgewiesen. Wie viel Hoffnung liegt in dieser Bege-
benheit für uns alle! Wir haben eine Mutter, die einen 
wachsamen und gütigen Blick hat wie ihr Sohn; ein 
mütterliches und von Barmherzigkeit erfülltes Herz 
wie er; Hände, die helfen wollen, wie die Hände Jesu, 
die den Hungrigen das Brot brachen, die die Kranken 
berührten und sie heilten. Das erfüllt uns mit Vertrau-
en und macht uns offen für die Gnade und Barmher-
zigkeit Christi. Die Fürsprache Marias lässt uns den 
Trost erfahren, für den der Apostel Paulus Gott preist: 
»Gepriesen sei der Gott und Vater Jesu Christi, unse-
res Herrn, der Vater des Erbarmens und der Gott allen 
Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch 
wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind, 
durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet 
werden. Wie uns nämlich die Leiden Christi überreich 
zuteil geworden sind, so wird uns durch Christus auch 
überreicher Trost zuteil« (2 Kor 1,3-5). Maria ist die 
»getröstete« Mutter, die ihre Kinder tröstet.

In Kana zeichnen sich die charakteristischen Merkmale 
Jesu und seiner Sendung ab: Er ist derjenige, der den 
Menschen in Schwierigkeiten und in der Not hilft. In 
seinem messianischen Dienst wird er in der Tat viele 
von Krankheiten, Leiden und bösen Geistern heilen, 
er wird den Blinden das Augenlicht schenken, den 
Lahmen zum Gehen verhelfen, den Aussätzigen Ge-
sundheit und Würde wiedergeben, die Toten auferwe-
cken, den Armen die frohe Botschaft verkünden (vgl. 
Lk 7,21-22). Und die dem mütterlichen Herzen Marias 
vom Heiligen Geist eingegebene Bitte ließ beim Hoch-
zeitsmahl nicht nur die messianische Macht Jesu her-
vortreten, sondern auch seine Barmherzigkeit.

In der Fürsorge Marias spiegelt sich die zärtliche Liebe 
Gottes. Diese Zärtlichkeit wird im Leben vieler Men-
schen gegenwärtig, die den Kranken zur Seite stehen 
und deren Bedürfnisse zu erkennen wissen, auch die 
kaum wahrnehmbaren, denn sie haben einen Blick 
voller Liebe. Wie oft legt eine Mutter am Krankenbett 
ihres Kindes ihre Bitten in die Hände der Muttergottes, 
oder ein Sohn oder eine Tochter, die sich um die be-
tagten Eltern kümmern, oder ein Enkel, der für seine 
Großmutter oder seinen Großvater sorgt! Für unsere 
Lieben, die unter einer Krankheit leiden, bitten wir an 
erster Stelle um Gesundheit. Jesus selbst hat die Ge-
genwart des Reiches Gottes gerade durch Heilungen 
offenbart: »Geht und berichtet Johannes, was ihr hört 
und seht: Blinde sehen wieder und Lahme gehen; Aus-
sätzige werden rein und Taube hören; Tote stehen auf« 
(Mt 11,4-5). Aber die vom Glauben beseelte Liebe lässt 
uns um etwas Größeres für sie bitten als körperliche 
Gesundheit: Wir bitten um einen Frieden, einen Le-
bensmut, der aus dem Herzen kommt und Geschenk 
Gottes ist, Frucht des Heiligen Geistes, den der Vater 
denen niemals verweigert, die ihn vertrauensvoll da-
rum bitten.

Neben Jesus und seiner Mutter gibt es bei der Hoch-
zeit in Kana auch jene, die »Diener« genannt werden 
und die von Maria den Hinweis erhalten: »Was er euch 
sagt, das tut!« (Joh 2,5). Natürlich geschieht das Wun-
der durch Jesus. Dennoch will er sich der menschlichen 
Hilfe bedienen, um das Wunder zu wirken. Er hätte 
den Wein direkt in die Krüge zaubern können. Aber er 
will auf die Mitarbeit des Menschen zählen und bittet 
die Diener, die Krüge mit Wasser zu füllen. Wie kost-
bar und Gott wohlgefällig ist es, Diener der anderen 
zu sein! Das macht uns mehr als alles Andere Jesus 
ähnlich, der »nicht gekommen ist, um sich dienen zu 
lassen, sondern um zu dienen« (Mk 10,45). Diese na-
menlosen Personen des Evangeliums lehren uns sehr 
viel. Sie gehorchen nicht nur, sondern sie gehorchen 
großherzig: Sie füllen die Krüge bis zum Rand (vgl. Joh 
2,7). Sie vertrauen der Mutter und tun das, was von 
ihnen erbeten wird, sofort und gut, ohne sich darüber 
zu beklagen, ohne Kalkül.

An diesem Welttag der Kranken wollen wir den barm-
herzigen Jesus auf die Fürsprache Marias, seiner und 
unserer Mutter, bitten, uns allen diese Bereitschaft 
zum Dienst an den Bedürftigen, und konkret an un-
seren kranken Brüdern und Schwestern, zu schenken. 
Zuweilen kann dieser Dienst mühevoll, belastend sein, 
aber wir können sicher sein, dass der Herr es nicht da-
ran fehlen lassen wird, unser menschliches Bemühen 
in etwas Göttliches zu verwandeln. Auch wir können 
Hände, Arme, Herzen sein, die Gott helfen, seine häu-
fig verborgenen Wunder zu vollbringen. Auch wir, ob 
gesund oder krank, können unsere Mühen und Leiden 
darbringen wie jenes Wasser, das bei der Hochzeit in 
Kana die Krüge füllte und in den besten Wein verwan-
delt wurde. Mit der unaufdringlichen Hilfe für die 
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Leidenden nimmt man, genauso wie in der Krankheit, 
das tägliche Kreuz auf die Schultern und folgt dem 
Meister nach (vgl. Lk 9,23); und auch wenn die Begeg-
nung mit dem Leid immer ein Geheimnis bleiben wird, 
hilft uns Jesus, dessen Sinn zu enthüllen.

Wenn wir der Stimme der Mutter zu folgen wissen, 
die auch zu uns spricht: »Was er euch sagt, das tut!« 
(Joh 2,5), dann wird Jesus das Wasser unseres Lebens 
immer in edlen Wein verwandeln. So wird dieser im 
Heiligen Land feierlich begangene Welttag der Kran-
ken zur Verwirklichung des Wunsches beitragen, den 
ich in der Bulle zur Ausrufung des Außerordentlichen 
Jubiläums der Barmherzigkeit zum Ausdruck gebracht 
habe: »Dieses Jubiläumsjahr, das wir im Geist der 
Barmherzigkeit leben, mag die Begegnung mit [dem 
Judentum und dem Islam sowie mit] anderen ehrwür-
digen religiösen Traditionen fördern. Es mache uns 
offener für den Dialog, damit wir uns besser kennen 
und verstehen lernen. Es überwinde jede Form der 
Verschlossenheit und Verachtung und vertreibe alle 
Form von Gewalt und Diskriminierung« (Misericor-
diae vultus, 23). Jedes Krankenhaus oder Pflegeheim 
kann sichtbares Zeichen und Ort zur Förderung der 
Kultur der Begegnung und des Friedens sein, wo die 
Erfahrung von Krankheit und Leid wie auch die pro-
fessionelle und brüderliche Hilfe dazu beitragen, jede 
Ausgrenzung und jede Spaltung zu überwinden.

Dabei sind uns die beiden im vergangenen Mai heilig-
gesprochenen Ordensschwestern ein Vorbild: die hei-
lige Maria Alfonsina Danil Ghattas und die heilige My-
riam vom gekreuzigten Jesus Baouardy, beide Töchter 
des Heiligen Landes. Erstere war Zeugin der Sanftmut 
und der Einheit, indem sie ein klares Zeugnis dafür 
gab, wie wichtig es ist, füreinander Verantwortung zu 
übernehmen und in gegenseitigem Dienen zu leben. 
Letztere, eine einfache und ungelehrte Frau, hörte auf 
den Heiligen Geist und wurde zu einem Werkzeug der 
Begegnung mit der muslimischen Welt.

All jenen, die im Dienst der Kranken und Leidenden 
stehen, wünsche ich, dass sie vom Geist Marias, Mutter 
der Barmherzigkeit, beseelt sind. »Ihr liebevoller Blick 
begleite uns durch dieses Heilige Jahr, damit wir alle 
die Freude der Zärtlichkeit Gottes wiederentdecken« 
(ebd.) und sie in unsere Herzen und Gesten einprägen 
können. Vertrauen wir der Fürsprache der Jungfrau 
Maria die Ängste und Nöte an, gemeinsam mit der 
Freude und dem Trost, den wir erhalten. Richten wir 
an sie unser Gebet, auf dass sie uns ihre barmherzigen 
Augen zuwende, besonders in den Augenblicken des 
Schmerzes, und uns würdig mache, heute und auf 
ewig das Antlitz der Barmherzigkeit zu schauen, ihren 
Sohn Jesus.

Diese Bitte für euch alle begleite ich mit meinem Apo-
stolischen Segen.

Aus dem Vatikan, am 15. September 2015
Gedächtnis der Schmerzen Mariens

Franziskus

Verlautbarungen der deutschen Bischöfe

133. Aufruf der deutschen Bischöfe zur Adveniat-
Aktion 2015

Liebe Schwestern und Brüder,

in der Geburt Jesu Christi verheißt Gott den Menschen 
Frieden. „Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf 
Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade“ (Lk 
2,14). Diese Botschaft verkünden die Engel den Hirten 
auf den Feldern von Bethlehem. Gott gibt in Jesus eine 
Antwort auf unsere Ur-Sehnsucht nach Frieden.

In den Ländern Lateinamerikas und der Karibik bleibt 
diese Sehnsucht im Alltag vieler Menschen unerfüllt. 
Sie erleben wachsende Kriminalität, Brutalität von 
Drogenbanden, Auseinandersetzungen zwischen Ju-
gend-Gangs, zwischen Guerilla und Paramilitärs. Dies 
schafft ein Klima der Angst und der Einschüchterung 
und hat schlimme Auswirkungen auf das gesellschaft-
liche Zusammenleben.

Die Kirche steht auf der Seite der Opfer von Gewalt 
und Unrecht. Ihr Einsatz eröffnet Wege der Versöh-
nung: Menschen lernen, neu aufeinander zuzugehen 
und eine friedvolle und gerechte Gesellschaft aufzu-
bauen. Die Adveniat-Jahresaktion 2015 steht unter 
dem Motto: „Frieden jetzt! Gerechtigkeit schafft Zu-
kunft.“ Adveniat unterstützt die Initiativen der Kirche 
in Lateinamerika und der Karibik in ihrem Einsatz für 
Frieden und Gerechtigkeit.

Bitte helfen Sie Adveniat dabei – mit Ihrer großherzi-
gen Spende bei der Kollekte am Heiligen Abend und 
am Weihnachtsfest!

Fulda, den 23.09.2015

Für das Bistum Mainz

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

Dieser Aufruf soll am 3. Adventssonntag, dem 13. Dezember 
2015, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen 
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werden. Die Kollekte, die am Heiligabend und am 1. Weih-
nachtstag (24./25. Dezember) in allen Gottesdiensten, auch 
in den Kinderkrippenfeiern, gehalten wird, ist ausschließlich 
für die Bischöfliche Aktion Adveniat bestimmt.

134. Aufruf der deutschen Bischöfe zur Aktion 
Dreikönigssingen 2016

Liebe Kinder und Jugendliche,
liebe Verantwortliche in den Gemeinden und Gruppen,
liebe Schwestern und Brüder!

Zu Beginn des neuen Jahres machen sich die Sternsin-
ger wieder auf den Weg. Sie ziehen von Haus zu Haus, 
bringen den Menschen den Segen und sammeln für 
Kinderhilfsprojekte weltweit. So werden sie selbst zum 
Segen für Kinder in anderen Ländern. Die Sternsinger 
legen Zeugnis für ihren Glauben ab und zeigen, was 
Kinder überall auf der Welt bewegen können.

In der kommenden Aktion richten die Sternsinger den 
Blick auf die vielen Kinder, die wegen ihrer Herkunft, 
ihrer Sprache und Kultur ausgegrenzt und benachtei-
ligt werden. Am Beispielland Bolivien lernen sie diese 
beschwerliche Lebenswirklichkeit kennen. Deshalb 
lautet das Motto der neuen Sternsingeraktion: „Segen 
bringen – Segen sein. Respekt für dich, für mich, für 
andere – in Bolivien und weltweit!“

Setzen wir uns gemeinsam ein für den respektvollen 
Umgang mit allen Menschen, besonders mit den be-
nachteiligten Kindern weltweit!

Wir bitten Sie herzlich, die Sternsinger wieder nach 
Kräften zu unterstützen.

Fulda, den 23.09.2015

Für das Bistum Mainz

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

Der Ertrag der Aktion Dreikönigssingen („Sternsinger-
aktion“) ist ohne Abzüge dem Kindermissionswerk „Die 
Sternsinger“ zuzuleiten. – Der Aufruf soll den Gemeinden 
in geeigneter Weise zur Kenntnis gebracht werden.

Erlasse des Hochw. Herrn Bischofs

135. Änderung der Anordnung über die Sicherung 
und Nutzung der Archive der katholischen 
Kirche (Kirchliche Archivordnung – KAO)

Die Anordnung über die Sicherung und Nutzung der 
Archive der katholischen Kirche (Kirchliche Archi-
vordnung  –  KAO) vom 10. Januar 2014 (Kirchliches 
Amtsblatt Nr. 1, Ziff. 2, S. 1ff) wird wie folgt ergänzt:

§1 
Geltungsbereich

(4) Diese Anordnung gilt für den Deutschen 
Caritasverband entsprechend.

Die vorstehende Änderung setze ich für das Bistum 
Mainz in Kraft.

Mainz, den 23. Oktober 2015

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

136. Beschlüsse des Diözesan-Kirchensteuerrates

Der Diözesan-Kirchensteuerrat hat auf seiner Sitzung 
am 05. Oktober 2015 folgende Beschlüsse gefasst:

I. Zur Jahresrechnung 2014
 „Die Jahresrechnung 2014 der Diözese Mainz 

(inkl. Bischöflicher Stuhl), die mit einem Volu-
men von 334.649.665,92 EUR in Erträgen und 
Aufwendungen und einem Jahresüberschuss von 
5.707.246,31 EUR abschließt, wird genehmigt.“

 Das Gesamtergebnis von 5.707.246,31 EUR wird 
wie folgt verwendet:“

Verwendung Betrag
an Mandant 002 Dotation 1.345.534,86 €

Zuf. zur Rücklage für Flücht-
lingsfonds 

1.000.000,00 €

Zuf. Zur Freien Rücklage 3.361.711,45 €
          

Summe 5.707.246,31 €
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II. Zur Entlastung der Finanzverwaltung
 „Der Finanz- und Vermögensverwaltung des Bi-

schöflichen Ordinariates wird für das Wirtschafts-
jahr (Kalenderjahr) 2014 Entlastung erteilt.“

Gemäß § 8 der Verordnung über den Diözesan-Kir-
chensteuerrat stimme ich diesen Beschlüssen zu und 
setze sie hiermit in Kraft.

Mainz, den 05.10.2015

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

137. Beschlüsse des Diözesan-Kirchensteuerrates 
Kirchensteuerbeschluss

Der Diözesan-Kirchensteuerrat hat auf seiner Sitzung 
am  5. Oktober 2015 folgenden Beschluss gefasst:

IV. Kirchensteuerbeschluss baden-württembergi-
scher Anteil

 „Der Steuersatz für die Diözesankirchensteuer als 
Zuschlag zur Einkommen-/ Lohn-/ und Kapitaler-
tragsteuer wird für das Kalenderjahr 2016 auf 9% 
der Bemessungsgrundlage festgesetzt.

 Der Hebesatz nach Satz 1 gilt auch in den Fällen 
der Pauschalierung der Lohnsteuer sowie der 
Pauschalierung der Einkommensteuer auf Sach-
zuwendungen nach § 37b Einkommensteuerge-
setz. Bei Anwendung der Vereinfachungsrege-
lung beträgt der ermäßigte Steuersatz nach Nr. 1 
i.V.m. Nr. 3 des Erlasses des Ministeriums für Fi-
nanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg vom 
23. Oktober 2012 – 3 – S 244.4/2 – (BStBl I S. 1083) 
6 % der pauschalen Lohnsteuer und nach Nr. 1 
i.V.m. Nr. 3 des Erlasses des Finanzministeriums 
Baden-Württemberg vom 28. Dezember 2006 – 3 
– S 244.4/15 – (BStBl 2007 I S. 76) 6 % der als Lohn-
steuer geltenden pauschalen Einkommensteuer.

 Das besondere Kirchgeld (§ 5 Abs. 1 Nr. 5 des Ba-
den-Württembergischen Kirchensteuergesetzes) 
bemisst sich nach der Tabelle zur Kirchensteuer-
ordnung für die Diözese Mainz, baden-württem-
bergischer Anteil, vom 5. Oktober 2015, in der je-
weils geltenden Fassung.“

Gemäß § 8 der Verordnung über den Diözesan-Kir-
chensteuerrat stimme ich diesem Beschluss zu und 
setze ihn hiermit in Kraft.

Mainz, den  5. Oktober 2015

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

138. Beschlüsse des Diözesan-Kirchensteuerrates 
Kirchensteuerordnung

Der Diözesan-Kirchensteuerrat hat auf seiner Sitzung 
am  5. Oktober 2015 folgenden Beschluss gefasst (V.):

Kirchensteuerordnung für die Diözese Mainz (baden-
württembergischer Anteil)

in der ab 01.01.2016 geltenden Fassung.

Nachstehend wird der Wortlaut der Kirchensteuerord-
nung der Diözese Mainz (KiStO) neu bekannt gemacht: 

Der Bischof erlässt nach § 2 Absatz 1 Satz 1 des Geset-
zes über die Erhebung von Steuern durch öffentlich-
rechtliche Religionsgemeinschaften in Baden-Würt-
temberg (Kirchensteuergesetz – KiStG) vom 15. Juni 
1978 (GBl. S. 370), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 12. Mai 2015 (GBl. S. 320, 323) nach 
Beratung im Diözesankirchensteuerrat nachstehende 
Kirchensteuerordnung. 

§ 1 – Besteuerungsrecht 

(1) Die Diözese übt das Besteuerungsrecht zur De-
ckung ihrer Bedürfnisse nach Maßgabe des staatlichen 
Kirchensteuergesetzes und der als Steuerordnung er-
lassenen kirchlichen Bestimmungen aus.
 
(2) Die Kirchensteuern werden von der Diözese als Di-
özesankirchensteuer erhoben. 

§ 2 – Steuerpflicht 

Diözesankirchensteuerpflichtig ist, wer der römisch-
katholischen Kirche angehört und in der Diözese 
Mainz im Bereich des Landes Baden-Württemberg ei-
nen Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

§ 3 – Beginn und Ende der Steuerpflicht 

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tage des 
Monats, der 
 a) auf die Aufnahme in die römisch-katholische 

Kirche oder 
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 b) auf die Begründung des Wohnsitzes oder ge-
wöhnlichen Aufenthalts im Bereich der Diözese folgt. 

(2) Die Steuerpflicht endet 
 a) durch Tod mit Ablauf des Sterbemonats, 
 b) durch Aufgabe des Wohnsitzes oder gewöhnli-

chen Aufenthalts mit Ablauf des 
 Monats, in dem der Wohnsitz oder gewöhnliche 

Aufenthalt aufgegeben worden ist, 
 c) durch Erklärung des Kirchenaustritts (§ 26 

KiStG) mit Ablauf des Monats, in dem die Erklä-
rung wirksam geworden ist. 

§ 4 – Diözesankirchensteuer 

(1) Die Diözesan-Kirchensteuer wird erhoben als: 
 a) Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, 

Kapitalertragsteuer), 
 b) besonderes Kirchgeld im Sinne des § 5 

Abs. 1 Nr. 5 des Baden-Württembergischen 
Kirchensteuergesetzes.

(2) Der Hundertsatz der Diözesankirchensteuer wird 
vom Bischof der Diözese Mainz unter Mitwirkung des 
Diözesankirchensteuerrates festgesetzt. Die Mitwir-
kung des Diözesankirchensteuerrates richtet sich nach 
der in den Diözesan-Statuten enthaltenen Satzung des 
Diözesankirchensteuerrates. Das besondere Kirchgeld 
in glaubensverschiedener Ehe oder glaubensverschie-
dener Lebenspartnerschaft (Abs. 1b) wird nach Maß-
gabe der Tabelle erhoben, die einen Bestandteil dieser 
Kirchensteuerordnung bildet.

(3) Der Diözesankirchensteuerbeschluss wird nach Ge-
nehmigung durch die Staatsbehörde im Amtsblatt der 
Diözese Mainz veröffentlicht. 

§ 5 – Steuerbeschluss für die Diözesankirchensteuer 

(1) Der Diözesankirchensteuerrat (Landeskirchensteu-
ervertretung im Sinne des KiStG) beschließt die Erhe-
bung der Diözesankirchensteuer und den Hebesatz. 

(2) Liegt ein Steuerbeschluss nicht vor, wird die Diöze-
sankirchensteuer bis zu sechs Monate in der bisherigen 
Höhe vorläufig weiter erhoben. 

§ 6 – Verwaltung der Diözesankirchensteuer 

Die Diözesankirchensteuer wird vom Bischöflichen 
Ordinariat in Mainz verwaltet, soweit ihre Verwaltung 
nicht gemäß § 17 KiStG den Landesfinanzbehörden 
übertragen ist. 

§ 7 – Steuergeheimnis 

Das Steuergeheimnis ist zu wahren. Die zu seinem 
Schutz erlassenen staatlichen Vorschriften finden 
Anwendung. 

§ 8 – Rechtsbehelfe 

(1) Es gelten die Regelungen des Kirchensteuergeset-
zes des Bundeslandes Baden-Württemberg in der je-
weils gültigen Fassung.

(2) Gegen Bescheide in Kirchensteuersachen, die nicht 
von den Landesfinanzbehörden erlassen sind,  ist der 
Verwaltungsrechtsweg gegeben. Der Steuerpflichtige 
kann innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
scheides Widerspruch bei dem Bischöflichen Ordinari-
at in Mainz erheben. 

(3) Das Bischöfliche Ordinariat erlässt einen 
Widerspruchsbescheid. 

(4) Gegen den Widerspruchsbescheid ist die Klage 
an das zuständige Verwaltungsgericht gegeben. Sie 
kann innerhalb eines Monats nach Zustellung des Wi-
derspruchsbescheides erhoben werden. Sie soll einen 
Klageantrag enthalten und mit einer Begründung ver-
sehen sein. Der angefochtene Bescheid und der Wider-
spruchsbescheid sollen in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. 

(5) Durch die Erhebung des Widerspruchs und der 
Klage wird die Wirksamkeit des angefochtenen Be-
scheides, insbesondere die Erhebung der Steuern, nicht 
aufgehalten. Die Widerspruchsbehörde kann jedoch 
auf Antrag die Vollziehung des Bescheides aussetzen.

§ 9 – Inkrafttreten 

Diese Kirchensteuerordnung tritt am Tage nach der 
Bekanntmachung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 
Sie ist erstmals auf die Wirtschaftspläne und Steuerbe-
schlüsse für das Kalenderjahr 2016 anzuwenden. Die 
Kirchensteuerordnung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Für 2015 wird die Diözesankirchensteuer 
nach bisherigem Recht erhoben.
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Tabelle für das besondere Kirchgeld
gemäß § 4 Abs. 1b Kirchensteuerordnung

Bemessungsgrundlage
jährli-
ches
beson-
deres
Kirch-
geld

 
(Gemeinsam zu versteuern-
des Einkommen unter sinn-
gemäßer Anwendung des § 

51a Abs. 2 EStG)
1 30.000 € bis  37.499 € 96 €
2 37.500 € bis 49.999 € 156 €
3 50.000 € bis 62.499 € 276 €
4 62.500 € bis 74.999 € 396 €
5 75.000 € bis 87.499 € 540 €
6 87.500 € bis 99.999 € 696 €
7 100.000 € bis 124.999 € 840 €
8 125.000 € bis 149.999 € 1.200 €
9 150.000 € bis 174.999 € 1.560 €
10 175.000 € bis 199.999 € 1.860 €
11 200.000 € bis 249.999 € 2.220 €
12 250.000 € bis 299.999 € 2.940 €
13 300.000 € und mehr 3.600 €

Zwischen der Diözesankirchensteuer als Zuschlag zur 
Einkommensteuer und dem besonderen Kirchgeld in 
glaubensverschiedener Ehe oder glaubensverschiede-
ner Lebenspartnerschaft wird eine Vergleichsberech-
nung durchgeführt. Festgesetzt wird der sich hierbei 
ergebende höhere Betrag.

Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener 
Ehe oder glaubensverschiedener Lebenspartnerschaft 
bemisst sich nach dem gemeinsamen zu versteuern-
den Einkommen. Bei der Ermittlung der Bemessungs-
grundlage ist § 51a EStG anzuwenden.

Mainz,  5. Oktober 2015

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

Verordnungen des Generalvikars

139. Warnung

Eine angebliche „Caritas Arua“ mit Sitz in Kampala 
bittet um Mess-Intentionen.
Gemäß der Auskunft des Finanzdirektors der Diözese 
Arua handelt sich dabei um eine Fälschung.

140. Hinweise zur Durchführung der Adveniat-
Aktion 2015

Unter dem Leitwort „Frieden jetzt! Gerechtigkeit 
schafft Zukunft“ stellt Adveniat im Advent 2015 zwei 
Länder in den Mittelpunkt: Kolumbien, wo die Kirche 
im Friedensprozess zwischen Regierung und bewaff-
neten Gruppen vermittelt, sowie Guatemala, wo die 
Kirche sich u. a. für die Aufarbeitung der grausamen 
Bürgerkriegsvergangenheit einsetzt. Bürgerkrieg und 
Drogenkonflikte beherrschen weite Teile Lateinameri-
kas. Deswegen will Adveniat mit der Jahresaktion 2015 
Friedensarbeit und Versöhnungsarbeit fördern und 
vor allem auch Gerechtigkeit – denn sie ist der Grund-
stein für Frieden.

Als Hilfe für die Adveniat-Aktion wurden von der 
Adveniat-Geschäftsstelle vielfältige Materialien zum 
Thema „Frieden und Gerechtigkeit“ an alle Pfarrämter 
geschickt. Sie sollen der Vorbereitung von Gottesdiens-
ten im Advent, der Kollekte an Weihnachten sowie der 
Öffentlichkeitsarbeit in den Gemeinden dienen.

Die Adveniat-Aktion 2015 wird am 1. Adventssonn-
tag, dem 29. November 2015, mit einem Gottesdienst 
in der Domkirche St. Eberhard zu Stuttgart feierlich 
eröffnet. Der Gottesdienst wird ab 10.00 Uhr als Video-
Livestream auch auf domradio.de und weltkirche.ka-
tholisch.de zu sehen sein.

Für den 1. Adventssonntag (29. November 2015) bietet 
es sich an, in den Gemeinden die Plakate auszuhängen, 
die Opferstöcke mit einem entsprechenden Hinweis zu 
versehen und das Adveniat-Aktionsmagazin auszule-
gen. Für den Pfarrbrief bietet Adveniat zahlreiche Ge-
staltungshilfen und einen Beileger an. Dem Pfarrbrief 
kann auch die Opfertüte beigefügt werden. Weitere 
Hinweise für die Gestaltung des Advents hält Adve-
niat auf der Internetseite www.advent-teilen.de bereit.
Am 3. Adventssonntag (13. Dezember 2015) sollen in 
allen Gottesdiensten einschließlich der Vorabendmes-
se der Aufruf der deutschen Bischöfe verlesen und die 
Opfertüten für die Adveniat-Kollekte verteilt werden. 
Die Gläubigen werden gebeten, ihre Gabe am Heilig-
abend bzw. am 1. Weihnachtstag mit in den Gottes-
dienst zu bringen. Sie können ihre Gabe auch auf das 
Kollektenkonto des (Erz-)Bistums überweisen. Auf 
Zuwendungsbestätigungen für Spenden an Adveniat 
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ist der Hinweis „Weiterleitung an den Bischöfliche Ak-
tion Adveniat e. V.“ zu vermerken.

In allen Gottesdiensten am Heiligabend, auch in den 
Kinder-Krippenfeiern, sowie in den Gottesdiensten am 
1. Weihnachtsfeiertag ist die Kollekte anzukündigen 
und durchzuführen. Zur Ankündigung der Kollek-
te eignet sich ein Zitat aus dem Adveniat-Aufruf der 
deutschen Bischöfe.

Der Ertrag der Kollekte ist von den Pfarrgemeinden 
mit dem Vermerk „Adveniat e. V. 2015“ vollständig bis 
spätestens 10. Januar 2016 auf das Konto der Bistums-
kasse Mainz bei der Pax-Bank eG Köln, BIC: GENO-
DED1PAX, IBAN: DE74370601934000100019 zu über-
weisen. Auf die Angabe Koll.1551 sowie der jeweiligen 
Statistischen Belegnummer und Pfarreinummer ist 
unbedingt zu achten. Wir bitten um Einhaltung dieses 
Termins, da Adveniat gegenüber den Spendern zu ei-
ner zeitnahen Verwendung der Gelder verpflichtet ist. 
Die Kirchengemeinden sind verpflichtet, die bei den 
Kollekten eingenommenen Mittel vollständig an die  
(Erz-)Diözesen abzuführen. Sobald das Ergebnis der 
Kollekte vorliegt, sollte es den Gemeindemitgliedern 
mit einem herzlichen Wort des Dankes bekannt gege-
ben werden. Adveniat bietet entsprechende Vorlagen 
für den Pfarrbrief an.

Weitere Informationen und Materialien zur Adveniat-
Aktion 2015 erhalten Sie bei: Bischöfliche Aktion Adve-
niat e. V., Gildehofstr. 2, 45127 Essen, Tel.: 0201 1756-208,  
Fax: 0201 1756-111 oder im Internet unter www.adve-
niat.de.

141. Hinweise zur Durchführung der Aktion 
Dreikönigssingen 2016

„Segen bringen, Segen sein. Respekt für dich, für 
mich, für andere – in Bolivien und weltweit!“ So 
lautet das Motto der 58. Aktion Dreikönigssingen 
2016. Die Sternsinger weisen gemeinsam mit den 
Trägern der Aktion (Kindermissionswerk „Die Stern-
singer“ und Bund der Deutschen Katholischen Ju-
gend), darauf hin, wie wichtig gegenseitiger Respekt 
ist. Denn viel zu oft werden Kinder und Jugendli-
che ausgeschlossen, diskriminiert oder respektlos  
behandelt, weil sie eine andere Herkunft haben, anders 
aussehen oder einfach anders sind.

Auch in Bolivien, dem Beispielland der kommenden 
Aktion, machen Jungen und Mädchen diese Erfahrung. 
Viele Familien ziehen in der Hoffnung auf ein besseres 
Leben vom Land in die Städte. Oft schämen sie sich für 
ihre indigene Herkunft. Viele legen ihre traditionelle 
Kleidung ab, verbergen ihre Muttersprache und laufen 
Gefahr, ihre Identität zu verlieren. 

Ab dem 23.September 2015 erhalten alle Gemeinden

und alle im Kindermissionswerk bekannten Gruppen 
und Sternsinger-Verantwortlichen ein Infopaket mit 
Materialien zur Vorbereitung. Die Materialien zur 
Aktion Dreikönigssingen zeigen, wie die Projekte der 
Sternsinger Kinder stärken und fördern. Beispielhaft 
stellen wir das Projekt Palliri in der bolivianischen 
Großstadt El Alto vor, das die Sternsinger unterstützen.

Das Werkheft zur Aktion Dreikönigssingen 2016 bietet 
hier Hintergrundinformationen, Ideen für Gruppen-
stunden, Spiele, Lieder und praktische Tipps sowie 
den beliebten Sternsinger-Wettbewerb zur Teilnahme 
am Empfang im Bundeskanzleramt.

Die Gottesdienst-Bausteine bieten Model-
le für eine Eucharistiefeier am Epiphanie-Tag,  
einen Wortgottesdienst mit Sternsingern, Aussen-
dungs- und Dankfeier sowie katechetische Impulse.

Wie in den Vorjahren schildert Kinderfilmautor Willi 
Weitzel im Film: „Unterwegs für die Sternsinger: Willi 
in Bolivien“, wie Kinder indigener Herkunft in Bolivi-
en leben und wie die Sternsinger ihnen konkret helfen.

Die Bundesweite Eröffnung der kommende Aktion 
Dreikönigssingen findet am 29. Dezember 2015 mit 
einem bunten Programm und einem Gottesdienst im 
Dom zu Fulda statt. Interessierte Sternsinger-Gruppen 
aus allen Diözesen sind nach vorheriger Anmeldung 
herzlich willkommen.

Die Einnahmen aus der Aktion Dreikönigssingen / 
Sternsingeraktion sind gemäß der „Bischöflichen Ord-
nung für die Aktion Dreikönigssingen“ (aktualisierte 
Fassung vom 1. Oktober 2014) zeitnah und ohne Ab-
züge dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ zu-
zuleiten. Als Geschäftsstelle der Aktion Dreikönigs-
singen trägt es dafür Sorge, dass die den Sternsingern 
anvertrauten Spenden über fachkundig begleitete 
Hilfsprojekte bedürftigen Kindern in aller Welt zugu-
tekommen. Die Mittel werden ebenso wirksam und 
nachhaltig wie transparent und sparsam verwendet.

Alle Materialien zur Aktion können beim Kindermis-
sionswerk bestellt werden: Kindermissionswerk „Die 
Sternsinger“, Stephanstr. 35, 52064 Aachen, Tel. 0241 
4461-44 oder -48, www.sternsinger.de.

Bei Fragen zur Aktion stehen Ihnen Frau Constanze 
Groth und Herr Sebastian Ulbrich zur Verfügung: 
Telefon: 0241 4461-39, groth@sternsinger.de, ulbrich@
sternsinger.de


